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1. Trete ganz entschieden entgegen jeder allöopathischen
wie homöopathischen Heilmittelei, als mit den Grund¬
sätzen des wahren Naturheilverfahrens unvereinbar,
eingedenk jenes bekannten Spruches des alten Cato major im
Senate zu Rom, welcher für uns lautet: Ceterum censeo,
materiam medicam esse deiendam!

2. Vereinfache und beschränke den naturärztlichen Heil¬
apparat auf die allernothwendigsten, einfachsten und
mildesten Cur formen, mögen sie der Entdeckung eines Prieß-
nitz, Schroth oder sonst Jemandes zugeschrieben werden, immer ein¬
gedenk des alten hippokratischen Lehrsatzes: Die Natur heilt
und nicht der Arzt mit seinen Mitteln und Heil¬
formeln!

3. Vereinfache ebenfalls, ja beschränke ganz entschieden
die Diät des Erkrankten auf die der Menschennatur am
meisten entsprechende Ernährungsart, welche ein für
allemal und nur zum Besten desselben ausschließt:
das Fleisch getödteter Thiere auf der Erde wie in
der Luft und im Wasser, sowie die unter dem Namen
Genußmittel bekannten Materien — Tabak, Kaffee und
verwandte Getränke, sowie alle Spirituosen; denn es
ist nicht mehr als billig, daß, womit der Mensch ex-
cessirt oder gesündigt, er damit auch nach Verdienst
bestraft werden solle!! Und um den Preis einer kurzen
Entsagung dieser gewohnten Genüsse, welche keineswegs
zum Leben nothwendig, ist die Wiederherstellung einer zerrüt¬
teten Gesundheit wahrlich nicht zu theuer erkauft! — Wie
der Kranke nach Vollendung seiner Kur, d. h. nach Wiedererlang¬
ung seines früheren guten Gesundheitszustandes, dann wieder leben
wird oder eigentlich sollte, um diese theuer errungene Gesundheit
sich nun auch möglichst lange zu erhalten, ist seine eigene
Sache, geht den Arzt eigentlich nichts an, wenn er ihn nicht ex¬
preß darum befragt oder es macht, wie der Chinese oder die Römer
früherer Zeiten es hielten, welche den Arzt nur für's Gesund¬
bleiben bezahlten!

Diesen drei Cardinalsätzen, welche, wie der bekannte rothe
Faden bei der englischen Marine, so auch bei allen unsern Artikeln
durchleuchten werden, schließen sich nun noch nachfolgende Themate an,
über welche wir unsere Leser immer auf dem Laufenden zu erhalten
suchen werden, je nach Gelegenheit oder besonderer Veranlassung durch
größere oder kleinere Aufsätze, die theils wir selbst abzufassen gedenken,

i*


	-

